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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1976

Norm

EO §35 Ag

EO §294 A

EO §308 C

EO §308 D1

Rechtssatz

Gegen die Geltendmachung der gepfändeten und zur Einziehung überwiesenen Forderung im Wege eines erst nach

der Überweisung zur Einziehung vom Gläubiger der gepfändeten Forderung (Verp;ichteter der Forderungsexekution)

beantragten Exekutionsverfahrens kann sich der Drittschuldner (als Verp;ichteter des letzteren Exekutionsverfahrens)

durch Einwendung im Sinne des § 39 EO zur Wehr setzen (GlUNF 2723, SZ 13/10).
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